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Das Speyerer Visitationsprotokoll von 1683 über die Pfarrgemeinde 
Durmersheim 

(GLA Karlsruhe 61/11264) 

 
 
Türmürsheim 29. Juli 7 Uhr abends 
 
Dieser Ort zählt 30 Familien und Würmersheim 13. Alle sind katholisch und bilden 
zusammen eine Pfarrei; in allen weltlichen Angelegenheiten unterstehen sie der Ge-
richtsbarkeit von Baden. 
 
Der Ort gehört zum Dekanat Ettlingen, der Patron der Kirche ist der Hl. Dionysius. 
Kirchweihe ist am Sonntag vor St. Laurentius (10. August). Patronatsherr ist der 
Markgraf von Baden. 
 
Vom großen Zehnten gehören dem Markgrafen zwei Drittel und dem Ortspfarrer da-

von ein Drittel. Der Große Zehnte beläuft sich insgesamt auf 75 Malter. Vom Kleinen 

Zehnten gehören zwei Drittel dem Jesuitenkolleg in Ettlingen, ein Drittel dem Pfarrer. 

Die Zuchttiere werden von der Gemeinde angeschafft und unterhalten. 

 
Der Zustand der Kirche ist mittelmäßig; woran sie Mangel leidet, hat man begonnen 
auszubessern. Der Friedhof ist umzäunt, den Graswuchs darin nutzt der Mesner mit 
Einwilligung des Pfarrers. Der Kirchenfond muss aus seinen Einkünften den Chor, 
die Sakristei, Fenster, Kirchenschmuck, Bänke, Türen, Messwein, Hostien und litur-
gische Bücher unterhalten. Das Kirchenschiff unterhält der Markgraf. Der Gemeinde 
obliegt die Unterhaltung des Turmes, der Glocken und der Glockenseile, des Bein-
hauses, der Friedhofsmauer und der Eingänge zum Friedhof.  
 
Es gibt drei Altäre, davon ist nur einer geweiht. Die beiden Seitenaltäre sind nicht 
geweiht, nicht geschmückt und nicht mit Pfründen dotiert. Reliquien sind keine vor-
handen. Der Taufstein und die Kanzel sind in gutem Zustand und am passenden Ort 
aufgestellt, nicht so der Beichtstuhl, der schon zu alt ist. Es gibt drei gute und ge-
weihte Glocken. 
 
Das Sakramentshäuschen (Tabernakel) ist in einer Wandnische, es ist sauber und 
verschließbar. Das Ewige Licht wird nur während der Messe angezündet. Monstranz 
und Ziborium (= Speisekelch) sind aus Kupfer, die Gefäße für die Heiligen Öle aus 
Zinn.  
 
Ein silberner Kelch ist vorhanden. Es gibt vier Kaseln (= Messgewänder) und eine Albe 
(= weißes Untergewand und der Kasel). Die Kirche besitzt ein Missale Romanum und eine 
Agende für die Diözese Straßburg. Das Taufbuch ist gut; gefirmt wurde seit mehr als 
fünfzig Jahren niemand. Streitigkeiten um die Plätze in Kirche oder Grabstätten oder 
um die Kirchengüter gibt es nicht.  
 
Prozessionen mit dem Allerheiligsten finden zwei statt, die eine an Fronleichnam auf 
die Felder, die andere am Fest Mariä Heimsuchung (2. Juli) nach Bickesheim ent-
sprechend einem Gelübde, das 1667 abgelegt wurde. Kaum hatte man das Gelübde 
gemacht, hörte die Pest auf zu wüten. 
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Weitere Prozessionen sind am Fest des Hl. Markus (25. April) nach Bickesheim, am 
Fest der Hll. Philipp und Jakob (1. Mai) nach Ötigheim und an den Quatembertagen 
nach Elchesheim und Au.  
 
Ein Anniversar (= Verzeichnis der Jahrtagsmessen) gibt es nicht. 
 
Die Einkünfte der Kirche betragen jährlich 12 Gulden und 6Malter Korn, sie werden 
von zwei vereidigten Männern erhoben. Diese legen dem Verwalter der Geistlichen 
Stiftungen und bei Abwesenheit des Pfarrers einem Vertreter des Kammer (Hofkam-
mer?) Rechenschaft ab.  
 
Pfarrer ist der hochwürdige Herr Franz Wiech, 34 Jahre alt, aus Baden-Baden. Sei-
nen Haushalt führt seine Mutter. Er versieht das Amt des Pfarrers gut und lebt be-
scheiden, genügt bei der Sakramentenspendung, bei Predigten und Katechis-
musunterricht, die er an Sonn- und Feiertagen in beiden Pfarreien (= Durmersheim und 
Bietigheim) verrichtet.   
 
 
Den Eheleuten wie den Sterbenden ist er ein treuer Beistand und vernachlässigt kei-
nen. Wohnsitzlose (= gab es nach dem 30jährigen Krieg in großer Zahl) traut er nicht und 
Leute aus anderen Pfarreien nur, wenn sie einen Entlassschein haben. Für jede sei-
ner beider Pfarreien entrichtet er jährlich die Abgaben an den Bischof. Er untersteht 
dem Kapitel von Ettlingen, dem er gehorcht und Gebühren bezahlt.  
Sein Gehalt bezieht er auf den St. Georgstag (23. April). Er hat mit niemandem Kon-
flikte oder Streitigkeiten, weder mit weltlichen Behörden noch mit seinen Pfarrange-
hörigen.  
Das Pfarrhaus, das bequem und den Bedürfnissen eines Pfarrers entsprechend ist, 
unterhält der Markgraf.  
 
Als Gehalt bezieht der Pfarrer ein Drittel des großen und des kleinen Zehnten, au-
ßerdem hat er das Nutzungsrecht an einigen Gärten, Äckern und Wiesen, an Wein 
oder Geld bekommt er nichts.   
 
An Stolgebühren (= vor Einführung der Kirchensteuer mussten für bestimmte Dienste des Pfarrers, 

zu denen er eine Stola trug - z.B. Taufe, Trauungen, Beerdigungen -, Gebühren bezahlt werden) er-
hält er für eine Trauung oder ein Entlassschreiben 20 Batzen, für eine Taufe einen 
Viertelgulden, für das Begräbnis eines Erwachsenen einen Reichstaler, für das eines 
Kindes einen halben Gulden, für die Leichpredigt einen Reichstaler, für eine Jahr-
tags- oder Votivmesse einen halben Gulden; für alle anderen gottesdienstlichen 
Handlungen bekommt er nichts. 
 
Schulmeister, Mesner und Verantwortlicher für die Kirchturmuhr ist Johannes Jaco-
bus. Er wird von der Gemeinde vorgeschlagen und vom Pfarrer eingestellt. Als Ge-
halt bekommt er 12 Malter Frucht, die je zur Hälfte der Pfarrer und die Gemeinde be-
zahlen. 
Für eine Hochzeit erhält er ein Stück Fleisch, Brot und einen Krug Wein. Für die Be-
erdigung eines Erwachsenen zahlt man ihm 17 Kreuzer, für die eines Kindes 6 Kreu-
zer. Für den Unterricht bekommt er für ein Vierteljahr von jedem Schüler 15 Kreuzer. 
Die Knaben werden von beiden Orten (Durmersheim und Würmersheim) im Winter regel-
mäßig zur Schule geschickt.   
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Aberglaube und altweiberhafte Gebräuche wurden schon sehr zurückgedrängt, hal-
ten aber noch an. Eine Gebetsbrüderschaft gibt es nur in Bickesheim, die regen Zu-
lauf hat. Die Erlaubnis für Tanzveranstaltungen wird vom Pfarrer eingeholt. 
 
An Sonn- und Feiertagen werden keine Arbeiten verrichtet, es sei denn aus Notwen-
digkeit und mit Erlaubnis des Pfarrers. Auch begibt sich an diesen Tagen niemand 
ohne Wissen des Pfarrers außerhalb des Ortes. Die Teilnahme an Predigt und Kate-
chismusunterricht ist regelmäßig und fleißig. Es gibt keinen offenkundigen Skandal in 
der Pfarrei. Die Hebamme ist vereidigt und gut unterrichtet.  
 
Eine Stiftung für die Armen bringt 2 Gulden Ertrag, die jährlich verteilt werden. Das 
Verzeichnis (für jene Stiftung) wurde kürzlich erneuert. 
 
Eine Visitation wurde vor 28 Jahren begonnen, aber nicht fortgeführt. 
 
Die  Leute  beerdigen  ihre  verstorbenen Kinder selbst. 
 
Die österliche Kommunion wird allgemein gehalten (Teilnehmer erhielten einen Zettel, prak-

tisch eine Quittung). Während der Gottesdienste wird nicht getrunken, nicht gespielt und 
kein Handel getrieben (Während der Gottesdienste sind Wirtshäuser und Läden geschlossen). 

 
Beschwerde des Pfarrers: 
dass die Kirchengüter gegen alles Recht und ungeachtet der Privilegien der Kirche 
durch weltliche Abgaben immer stärker belastet werden, was durch neue Steuern 
und Zölle geschieht 
 
Ermahnungen der Visitatoren: 
die Pfarrangehörigen sollen ihre verstorbenen Kinder durch den Pfarrer gemäß ka-
tholische Brauch und Ritus beerdigen lassen. Außerdem sollen sie sich standhaft von 
abergläubischen Segnungen alter Weiber fernhalten und sich Mühe geben für from-
me Andacht und eine anständige Erziehung ihrer Kinder.   
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